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RS OGH 1965/4/26 Bkv1/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1965

Norm

RAO §30 Abs3

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der nach Streichung aus der Liste wegen eines schweren Standesdeliktes wiedereingetragen wurde,

ist zu einer der Standesethik entsprechenden Erziehung eines Rechtsanwaltsanwärters (auch wenn dieser naher

Verwandter oder Stiefsohn) nicht qualifiziert.
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